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Erfassung von Daten zur automatisierten Fiihrung des Buchnachweises des Liegenschaftska-
tasters

RdErl. d. Innenministers v. 28.11.1973 —1D 2 —801")

Die Arbeitsgemeinschaft der Vennessungsverwaltungen der Lander der Bundesrepublik
Deutschland (AdV) hat ein einheitliches Soll-Konzept fir die Automatisierung des Liegenschafts-
katasters als Basis der Grundstiicksdatenbank entwickelt. Die standigen Arbeiten und Entwick-
lungen an diesem Projekt, insbesondere im ersten Halbjahr 1973, lieBen es geboten erscheinen,
den Uberlegungen dieses Soll-Konzepts durch einen ErlaB tiber die Fiihrung des Liegenschafts-
katasters mit automatischen Datenverarbeitungsanlagen nicht vorzugreifen. Der Bearbeitungs-
stand des Soll-Konzepts ,Automatisiertes Liegenschaftskataster als Basis der Grundstiicksda-
tenbank" und die gleichgerichteten Bestrebungen zur Automatisierung des Buchnachweises des
Liegenschaftskatasters in den Landern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben zu der
Obereinkunft gefiihrt, fur diese Lander auf der Basis des Soll-Konzeptes der AdV gleichlautende
Regelungen zur automatisierten Flihrung des Buchnachweises zu treffen.

Um den Kreisen und kreisfreien Stadten in Nordrhein-Westfalen bereits vor ErlaB dieser Vor-
schriften im Hinblick auf die Belange der stadtebaulichen Planung die Méglichkeit zu eréffnen,
Angaben des Liegenschaftskatasters in automationsgerechter Form zur Verfliigung zu haben,
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genehmige ich hiermit den Kreisen und kreisfreien Stadten, schon jetzt Daten des Liegen-
schaftskatasters nach dem Programmsystem

.Buchnachweis EDV", entwickelt vom niedersachsischen Landesverwaltungsamt, Abteilung Lan-
desvermessung,

zu erfassen. Dieses Programmsystem steht allen Anwendern in Nordrhein-Westfalen kostenlos
zur Verfugung. Fur die der ,Arbeitsgemeinschaft Kommunale Datenverarbeitung" angehdrenden
Verwaltungen wird fur die Datenerfassung auch das von der Projektgruppe ,Liegenschaftswe-
sen" dieser Arbeitsgemeinschaft entwickelte Programm ,Katasterbuchfiihrung mit EDVA" zuge-
lassen.

Die Genehmigung zur Datenerfassung im Rahmen der genannten Programmsysteme gilt unter
der Auflage, daB der Kreis oder die kreisfreie Stadt

1. die Ergebnisse der Bodenschitzung in Ubereinstimmung mit den hierfiir maBgebenden Vor-
schriften vollstandig erfaft,

2. den ErlaB Uber die Einrichtung des automatisierten Buchnachweises des Liegenschaftskatas-
ters nach seiner Veroffentlichung programmtechnisch verwirklicht und das Liegenschaftskatas-
ter entsprechend fiihrt,

3. einer Arbeitsgemeinschaft beitritt, die mir gegeniiber die Gewahr fur den einheitlichen und
einvandfreien Einsatz der Programme Ubernimmt.

Es wird darauf hingewiesen, daB u. U. Nacherfassungen und Umformatierungen in Abhangigkeit
vom Entwicklungsstand des Soll-Konzeptes notwendig werden kdnnen. Soweit die Kreise und
kreisfreien Stadte von der Moglichkeit der Datenerfassung nach den oben bezeichneten Pro-
grammsystemen Gebrauch machen wollen, ist mir dies auf dem Dienstweg unter Benennung der
Arbeitsgemeinschaft und 'unter Vorlage eines Zeit- und Arbeitsplanes fur die Umstellung anzu-
zeigen. Fur die Verwaltungen, denen eine Genehmigung zur versuchsweisen Fihrung des Lie-
genschaftskatasters auf ADV-Anlagen bereits erteilt wurde, ist eine erneute Anzeige nur erfor-
derlich, wenn die Versuchsgebiete ausgedehnt werden sollen.

') MBI. NW. 1973 S. 2136. e} MBI, NW. 1974 S. 1548.

18.5.76 (1)

14. Erganzung - SMB1. NW. - (Stand 15. 8. 1976 = MBI. NW. Nr. 87 einschl.)
71342

Die Beglaubigung soll, sich unmittelbar an die letzte Eintragung anschlieBen. Bei Auszligen aus
dem Kartenwerk und dem Zahlenwerk kann sie auch auf der Rickseite des Auszuges ange-
bracht werden. Besteht ein Auszug aus mehreren Blattern, so ist jedes Blatt mit dem Ausferti-
gungsvennerk zu versehen. Hierauf kann verzichtet werden, wenn die Blatter so fest miteinander
verbunden sind, daB ein Austausch von ' Blattern erkennbar wirde.
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1.24 Bezieht sich die Beglaubigung nur auf einen Teil der Angaben, so ist dies auf dem Auszug in
geeigneter Form (z. B. durch Angabe der Flurstiicksnummern 6der durch farbige Kennzeich-
nung) zu vermerken.

1.25 Auszlige, die unbeglaubigt abgegeben werden, sind mit dem Namen des Katasteramtes und
dem Datum der Anfertigung zu versehen. Sie sind nicht zu unterzeichnen und zu siegeln.

1.26 Auszlge kdnnen nachtraglich beglaubigt werden, wenn sie sich dafur eignen und die erfor-
derliche Prifung weniger Aufwand verursacht als eine Neuanfertigung.

1.27 Unter der gleichen.Voraussetzung kdénnen beglaubigte . Auszlige auf Antrag erganzt oder
bestatigt werden. Erforderliche Neueintragungen in Auszige aus dem Buchwerk werden dabei
im AnschluB an den bisherigen Beglaubigungsvermerk vorgenommen. Bei Ausziigen aus dem
Kartenwerk sind Neueintragungen oder Streichungen durch Signatur oder Farbgebung zu kenn-
zeichnen. Der entsprechende Vermerk lautet:

Erganzt/Bestatigt:

Der Oberkreisdirektor/Oberstadtdirektor
(Dienstsiegel)

Im Auftrag

(Unterschrift)

1.28 Sofern Flurstiicke'in ein Bodenordnungsverfahren einbezogen sind, ist auf den Auszligen
ein entsprechender Hinweis anzubringen.

2. Katasterbuchwerk und Katasterkartenwerk 2.1 Einsichtnahme und Auskunfterteilung

2.1 Einsicht in das buchwerk und das Kartenwerk des Liegenschaftskatasters und Auskunft dar-
aus werden jedem gewahrt, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

2.12 Ein berechtigtes Interesse liegt bei Grundstiickseigentliimern und bei Inhabern von Rechten
an Grundsticken stets vor. Bei Behorden, 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und No-
taren sowie deren Beauftragten bedarf es der Darlegung des berechtigten Interesses nicht.

2.13 Einsicht in die Unterlagen des Buch- und Kartenwerks und Auskunft daraus kdnnen unter
den gleichen Voraussetzungen gewahrt werden, wenn es das Katasteramt fir sachdienlich halt.
Flr das Katasterzahlenwerk gilt Nummer 3.

2.2 Auszige .

2.21 Soweit nach Nummer 2.1 Einsichtnahme und Auskunft-, erteilung zulassig sind, kénnen Aus-
zlige abgegeben werden.

2.22 Die Auszuge sind nach dem neuesten Stand des Liegenschaftskatasters zu erteilen.
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2.23 Werden Auszlge aus dem Buchwerk ausnahmsweise als Abschrift erstellt, so sind die
furcdie Fihrung des Liegenschaftskatasters vorgeschriebenen Vordrucke zu verwenden.

2.24 Auf Auszligen aus dem.Kartenwerk ist die Nordrichtung .anzugeben. Die Ausziige kdnnen
auf Antrag besonders ausgearbeitet, in einen anderen MaBstab Ubertragen oder mit Sonderein-
tragungen versehen werden. VergréoBerungen oder Verkleinerungen erhalten.zusatzlich zur An-
gabe des MaBstabes den Vermerk

2.25 Teile von Flurstlicken, die auf verschiedenen Blattern der Rahmenflurkarte nachgewiesen
sind, sind moglichst auf einem Auszug darzustellen. Ebenso soll bei értlich zusammenhangen-
dem Grundbesitz verfahren werden, der auf mehreren Flurkarten nachgewiesen ist.

2.3 Verwendungsvorbehalt fir Auszige

2.31 Die Veroffentlichung von Originalausziigen oder von vervielfaltigten oder umgearbeiteten
Auszugen ist nur mit Zustimmung des Katasteramtes gestattet. Eine Veroffentlichung liegt vor,
wenn Auszige einem unbestimmten Persdnenkreis zuganglich gemacht werden.

2.32 Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn es vom Zweck und vom Inhalt des Liegen-
schaftskatasters sowie vom erkennbaren schutzwirdigen Interesse der Eigentiimer her vertret-
bar ist. Sie .ist mit der Auflage zu verbinden, daB auf den zur Veroffentlichung bestimmten e Sti-
cken der Freigabevermerk der, Katasterbehdrde sowie Art und Umfang der zusatzlichen Eintra-
gungen angegeben werden.

2.33 Zur innerdienstlichen Verwendung bei Behérden oder zum eigenen Gebrauch sind Verviel-
faltigungen oder Umarbeitungen ohne besondere Zustimmung zulassig.

- Unbeschadet der nach Satz | erlaubten Verwendungen " sind insbesondere zuldssig:

- die Verwendung von Originalausziigen oder von vervielfaltigten oder umgearbeiteten Auszi-
gen als Unterlage in Rechts- oder Verwaltungsverfahren, wie zum Beispiel in Planfeststellungs-
oder Offenlegungs-

verfahren,

\

- ihre Verwendung als Anlage zu Vertragen, als Unter- . lage fir Genehmigungsverfahren und
Kapitalbeschaffungen sowie fir Entwtrfe und Planungen,

- ihre Weitergabe an mit derartigen Verfahren und Vorgangen befaBten Behdrde, sonstige Stel-
len oder Personen, wie Bauamter, Kreditinstitute, 6ffentlich bestellte Vermessungsingenieure,
Notare und Architekten.

2.34'Nach Nummer 2.32 freigegebene Auszlge sind an geeigneter Stelle mit dem Vermerk zu
versehen:
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Zur Veroffentlichung freigegeben:

Der Oberkreisdirektor/Oberstadtdirektor

Im Auftrag

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Dieser Vermerk kann mit einem Vermerk nach Nummer 1.23 oder 1.27 verbunden werden.
2.35 Nicht freigegebene Ausziige erhalten den Vermerk:

Die Vero6ffentlichung dieses Auszuges ist - auch nach Umarbeitung oder Vervielfaltigung - nur
mit Zustimmung des Katasteramtes zulassig. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrig-

' keit verfolgt (§21 Vermessungs- und Katastergesetz).

2.36 Uber bekanntgewordene VerstéBe gegen den Verwendungsvorbehalt ist dem Regierungs-
prasidenten zu berichten.

3. Katasterzahlenwerk

3.1 6ffentlich bestellte Vermessungsingenieure, behérdliche Stellen, deren-Vermessungsergeb-
nisse zur Einrichtung und Fortfihrung des Liegenschaftskatasters verwendet werden, das Lan-
desoberbergamt und die unter seiner 'Aufsicht stehenden Markscheider sowie deren Beauftrag-
te konnen das Katasterzahlenwerk einsehen, Daten daraus entnehmen und Auszlige erhalten (§
9 Abs. 2 VermKatG NW). Die Angaben aus dem Zahlenwerk dirfen an Dritte nicht weitergegeben
werden.

3.2 An andere behordliche und private Stellen werden Angaben aus dem Zahlenwerk fiir be-
stimmte vermessungstechnische Arbeiten, die nicht Vermessungen nach § 5

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5



	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Erfassung von Daten zur automatisierten Führung des Buchnachweises des Liegenschaftskatasters RdErl. d. Innenministers v. 28. 11. 1973 — I D 2 — 8011 ¹) 

